
Aufgabenbeschreibung für den 
Kreisausbilder „Technische medizinische Rettung“ 

Notwendige Lehrgänge I Voraussetzung: 
Der erfolgreiche Abschluss der Lehrgänge Gruppenführer, Zugführer und 
Verbandsführer sind zwingend notwendig. < 

‘Eine Ausbildung zum Rettungsassistenten ist Voraussetzung. 
Fortlaufende Rettungsdiensterfahrung und Rettungsdienstpraxis müssen vorhanden 
sein. 

Die ständige Bereitschaft sich fortzubilden muss gegeben sein. 
Die Erreichbarkeit durch moderne Medien (Mobiltelefon, PC, ...) muss gegeben sein. 
Der Wohnort muss im Landkreis Bayreuth liegen. 
Der Arbeitsplatz sollte im Landkreis oder der Stadt Bayreuth sein. 

Aufgabenstellung: 
Eigenständige Durchführung von Fachlehrgängen auf Landkreisebene

i 

Eigenständige Durchführung von Weiterbildungslehrgängen im Bereich der 
technischen medizinischen Rettung auf Landkreisebene. 

Mitarbeit in der UG-ÖEL bei AusbiIdungsveranstaltungen, Übungen und Einsätzen 
Ansprechpartner für das FAZ in der Notfallsanitäterschule

l 

Ansprechpartner und Ausbilder im Bereich technische medizinische Rettung 

Teilnahme an den Dienstversammlungen der besonderen Führungskräfte und 
Zugführer 

Teilnahme an Dienstveranstaltungen, Verbandsversammlungen und sonstigen 
Sonderveranstaltungen, bzw. Ausbildungsveranstaltungen und

' 

Jugendveranstaltungen. 

Schriftliche Bewerbungen bitte bis spätestens 30.11_.2016 an 
KBI Harald Schöberl!


